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1 Prüfungsauftrag 

Der Auftrag zu dieser Prüfung ergibt sich aus der Ziffer 2.2.3 des Prüfungsplanes des RPA 
für das Jahr 2014. Die Prüfung wurde von den Rechnungsprüfern Boller und Weber durch-
geführt. 

2 Prüfungsumfang und -ergebnis 

Die städtischen Bäume, die in der Betreuung des Bereiches Stadtgrün und Verkehr liegen, 
werden zweimal jährlich kontrolliert. Die Maßnahmen, die bei diesen Kontrollen für not-
wendig erachtet werden, werden schriftlich festgehalten und entweder vom stadteigenen 
Personal oder von privatrechtlichen Firmen durchgeführt. Bei diesen Arbeiten fallen regel-
mäßig Holzbestände an, die entsorgt oder verkauft werden. Die für diese Baumpflegearbei-
ten benötigten Geräte werden von der Hansestadt Lübeck beschafft und wenn diese ver-
schlissen sind oder nicht mehr benötigt werden wenn möglich veräußert. 

Dieser Bericht handelt von der Prüfung der Vergaben für Baumpflegearbeiten, der Holzver-
käufe und der Verkäufe von Anlagegütern. 

3 Prüfungsunterlagen 

Zur Prüfung wurden folgende Unterlagen herangezogen: 

 Haushaltspläne, Jahresrechnungen  

 18 Aktenordner des Bereiches 5.660 für Ausschreibungen und Durchführung beschränk-
ter Vergaben in der Baumpflege (2009 – 2013) 

 5 Aktenordner des Bereiches 5.660 für Kleinaufträge (freihändige Vergaben für den Ein-
kauf von Geräten oder Dienstleistungen) in der Baumpflege (2010 – 2013) 

 5 Aktenordner des Bereiches 5.660 für Holz- und Geräteverkäufe (2009 – 2013) 

 1 Aktenordner Checkliste Maschinen Geräte 

 1 Ordner Angebote Rechnungen Vergabe Lieferscheine 

 1 Akte über Vollmachten und Befugnisse des Bereiches 5.660 

 7 Fahrtenbücher des Fahrzeugs mit dem amtl. Kennzeichen HL – 2164 

 1 Blattsammlung Mailverkehr EBL zum Thema Geräteverkauf 

 GemHVO Doppik des Landes Schleswig-Holstein 

 Landesverordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 

 VOB/A, VOL/A (und Rechtsprechung) 
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4 Vorbemerkungen 

4.1 Unterhaltung städtischer Grünanlagen 

Dem Bereich 5.660 – Stadtgrün und Verkehr obliegt u. a. die fachgerechte Unterhaltung und 
Pflege städtischer Grünanlagen. Diese Pflege dient sowohl der Erhaltung des Pflanzenbe-
standes als auch der Gefahrenabwehr. Soweit möglich wird die Pflege der Grünanlagen 
durch eigenes Personal und mithilfe eigenen Gerätes vorgenommen. Es kommt jedoch vor, 
dass die städtischen Kapazitäten nicht ausreichen oder spezielles Gerät benötigt wird. In 
diesen Fällen werden entweder Gerätschaften wie z. B. Lkw-Teleskopbühnen angemietet 
oder Privatfirmen beauftragt, Baumpflegemaßnahmen für die Hansestadt Lübeck vorzu-
nehmen. Diese Dienstleistungen sind auszuschreiben.  

4.2 Ausschreibungen nach VOB oder nach VOL? 

Die Ausschreibungen für Baumpflegearbeiten werden im Bereich 5.660 – Stadtgrün und 
Verkehr nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) vorgenommen. 
Die Frage, ob diese Vergaben auch nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen 
(VOL) vorgenommen werden können, wird in einschlägigen Kreisen seit Jahren kontrovers 
diskutiert. Prof. Dipl.-Ing. Martin Thieme-Hack (Studiendekan an der Fachhochschule Osna-
brück) kommt zu dem Ergebnis, dass die Rechtsprechung die VOL/A als mögliche Vergabe-
ordnung zulasse, die VOB/A jedoch die geeignete Grundlage darstelle. Nach § 1 VOB/A 
seien Bauleistungen Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instand 
gehalten, geändert oder beseitigt werde. Zu den Bauleistungen im Sinne des § 1 VOB/A 
zählten alle der in VOB Teil C enthaltenen Arbeiten (u. a. Schutzmaßnahmen für Bäume, 
Pflanzenbestände und Vegetationsflächen). Bei den Landschaftsbauarbeiten sei der „lebende 
Baustoff Pflanze“ in seinen vielfältigen Erscheinungsformen der maßgebliche, prägende und 
funktionale Bestandteil der baulichen Anlage. Die notwendigen Pflege- und Instandhal-
tungsarbeiten an diesem Baustoff Pflanze dienten somit der Bewahrung der Funktionsfä-
higkeit. Durch diese Maßnahmen werde regelmäßig in die Substanz der Pflanze und damit 
in die bauliche Anlage eingegriffen. Somit seien alle wie auch immer gearteten Pflegearbei-
ten an Pflanzen immer Bauleistungen gemäß § 1 VOB/A. 

Diese Schlussfolgerung ist grundsätzlich nicht abwegig. Die Vergabekammer des Bundes 
kommt jedoch in ihrem Beschluss vom 29.03.2006 (Az. VK 3 – 15/06) zu einem anderen 
Ergebnis: Danach handelt es sich bei Baumpflegemaßnahmen nicht um Instandhaltungs-
maßnahmen i. S. d. VOB/A, da hier keine umfangreichen Erdbewegungsarbeiten wie z. B. 
beim Pflanzen von Bäumen erforderlich sind. 

Das RPA schließt sich der Meinung der Vergabekammer des Bundes an und bittet den Be-
reich 5.660 – Stadtgrün und Verkehr, Baumpflegemaßnahmen künftig nach der VOL/A aus-
zuschreiben. Dies hätte u. a. niedrigere Schwellenwerte zur Folge. 
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5 Prüfungsfeststellungen 

5.1 Vergabeverfahren 

In den dem RPA vorgelegten Vergabeunterlagen der Jahre 2009 bis 2013 sind 15 be-
schränkte Ausschreibungen für Baumpflegearbeiten enthalten, die in insgesamt 41 Lose 
eingeteilt wurden. Außerdem wurden 57 Baumpflegeaufträge mit einem Auftragsvolumen 
zwischen 200 und 14.800 EUR freihändig vergeben. 

5.1.1 Vergabearten 

Es handelte sich bei den Ausschreibungen ausschließlich um beschränkte Ausschreibungen 
oder freihändige Vergaben. Nach § 3 Abs. 2 VOB/A muss eine öffentliche Ausschreibung 
stattfinden, soweit nicht die Eigenart der Leistung oder besondere Umstände eine Abwei-
chung rechtfertigen. Nach § 3 Abs. 3 und 5 kann auch beschränkte Ausschreibung bzw. 
freihändige Vergabe erfolgen, wenn bestimmte Voraussetzungen (z. B. Unterschreitung der 
Schwellenwerte) erfüllt sind. 

5.1.2 Vergabevermerke 

Gemäß § 20 Abs. 1 VOB/A ist jedes Vergabeverfahren so zu dokumentieren, dass die ein-
zelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen, die maßgebenden Feststellungen 
sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen in Textform festgehalten werden. 

In den zur Verfügung gestellten Unterlagen der freihändigen Vergaben konnte in keinem 
der Fälle eine Dokumentation über das Vergabeverfahren gefunden werden. Die Akten ent-
halten lediglich Rechnungen und Lieferscheine und in seltenen Fällen Auftragsschreiben 
der HL. 

Die Unterlagen über die beschränkten Vergaben enthielten in 10 von 15 Fällen Dokumenta-
tionen in Form eines Vergabevermerks. Diese Vergabevermerke entsprachen nicht den 
Mindestanforderungen des § 20 VOB/A. Es wurden z. B. keine Gründe für das gewählte 
Ausschreibungsverfahren oder für die Auswahl der beteiligten Firmen genannt. 

Die Dokumentation der Vergaben ist zwingend zu verbessern! Der Bereich 5.660 hat dies in 
der Schlussbesprechung bereits zugesagt und wird den Entwurf für Vergabevermerke mit 
dem RPA abstimmen. 

5.1.3 Ungleiche Verteilung der Aufträge 

Im Rahmen der beschränkten Vergabe wurden in den Jahren 2009 bis 2013 41 Lose verge-
ben. Den Auftrag erhielten sechs verschiedene Firmen, wobei sich die Verteilung wie folgt 
darstellt: 
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Firma* Anzahl der 
Lose 

Summe der Aufträge 
(in EUR) 

Anzahl der An-
schlussaufträge 

Summe der Anschluss-
aufträge (in EUR) 

1 24 771.312,21 8 32.510,69 

2 4 261.920,08   

3 3 221.968,81   

4 8 171.569,19 3 9.497,36 

5 1 38.264,45   

6 1 17.504,90   

Gesamt 41 1.482.539,64 11 42.008,05 

* Das Firmenverzeichnis liegt dem RPA vor. 

Auffällig ist, dass 24 von 41 vergebenen Aufträgen einer Firma zugesprochen wurden. Auch 
die Gesamtsumme der an diese Firma vergebenen Aufträge beträgt mehr als 50 % des Ge-
samtvolumens der Aufträge. Das RPA bittet hierzu um Stellungnahme. 

Bei der Verteilung der freihändigen Vergaben ergibt sich ein wesentlich gleichmäßigeres 
Bild: 

Firma* Anzahl der Aufträge Summe der Aufträge (in EUR) 

7 20 25.897,97 

1 10 20.789,71 

8 4 20.224,31 

2 6 17.289,81 

4 9 15.813,63 

6 1 14.820,00 

9 1 4.848,06 

10 3 2.272,90 

11 1 1.813,46 

12 1 786,59 

13 1 374,85 

Gesamt 57 124.931,29 

5.2 Holzverkäufe 

Aufgrund von Baumfäll- und –pflegemaßnahmen, die von den MitarbeiterInnen der Hanse-
stadt Lübeck durchgeführt werden, fällt beim Bereich Stadtgrün und Verkehr minderwerti-
ges Holz an, das grundsätzlich über die Mechanisch-Biologische Abfallentsorgungsanlage 
auf der Deponie Niemark gegen Gebühr entsorgt wird. Es gibt allerdings aus dem Kreis der 
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MitarbeiterInnen aber auch aus der Bevölkerung den Wunsch, dieses Holz abzunehmen und 
als Feuerholz aufzubereiten. 

Die dienstliche Verfügung des Senators vom 10.11.2010 sieht hierfür folgende Vorgehens-
weise vor: 

1. Holzwünsche von Interessenten können von allen MitarbeiterInnen des Bereiches 
entgegen genommen werden. Zusagen für Lieferungen werden nicht gegeben. 

2. Die Listen der Bewerber werden vom zuständigen Gärtnermeister erstellt. 

3. Die Listen werden vom zuständigen Gärtnermeister nach Stadtteilen und Straßen 
geordnet und werden regelmäßig um Neubewerber ergänzt. 

4. Der jeweilige Auslieferungsfahrer erhält die aktuellen Listen. 

5. Der Auslieferungsfahrer nimmt telefonisch Verbindung mit dem verkehrstechnisch 
günstigsten Bewerber auf. Ist dieser nicht zu erreichen, wird der zweitgünstigste Be-
werber angerufen usw. 

6. Nach getätigter Absprache wird das Holz von der Ladestelle direkt zum Bewerber 
gefahren, ein Lieferschein ausgestellt und der Bewerber von der Liste gestrichen. 

7. Das Lieferscheinbuch wird der kaufmännischen Abteilung vorgelegt, wo entspre-
chende Rechnungen gefertigt und versandt werden. 

8. Das anfallende Holz wird in Hartholz (80 EUR pro Wagenladung) und Weichholz 
(50 EUR pro Wagenladung) unterschieden. 

Auf Nachfrage des RPA bestätigte der Bereich, dass es sich bei der Rechnungsadresse, die 
auf den Rechnungen angegeben sind, auch immer um die Lieferadresse für das gelieferte 
Holz handelt. 

Für den Transport des Holzes steht ein Lkw zur Verfügung. In den Fahrtenbüchern des 
Fahrzeugs sollen alle Fahrten festgehalten werden mit  

 Datum, 

 Beginn und Ende der Fahrten, 

 Fahrstrecke, 

 Zweck der Fahrt, 

 Kilometerstand und gefahrene Kilometer, 

 Unterschrift des Fahrers. 

5.2.1 Nicht dokumentierte Fahrten 

Während des untersuchten Zeitraums (Nov 2007 bis Mrz 2014) fanden 1.233 dokumentierte 
Fahrten statt; das Fahrzeug legte eine Gesamtstrecke von 87.280 km zurück. 
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Fünf Fahrten mit einer Gesamtlänge von 242 km wurden nicht in den Fahrtenbüchern fest-
gehalten. 

5.2.2 Ungenaue Erfassung der Fahrten in den Fahrtenbüchern 

Es wurden sieben Fahrtenbücher des o. g. Fahrzeugs untersucht. In diesen Fahrtenbüchern 
wurden 1.233 Fahrten festgehalten. Dabei sind folgende Mängel festgestellt worden: 

In 59 Fällen wurde die Fahrstrecke nicht dokumentiert. Es war zwar zu erkennen, wie viele 
Kilometer das Fahrzeug an diesem Tag zurückgelegt hatte, aber nicht wohin das Fahrzeug 
unterwegs war. 

Bei 832 Fahrten (67,5 % !!) wurde der Zweck der Fahrt nicht angegeben. Es war nicht er-
sichtlich, warum das Fahrzeug die angegebene Strecke zurückgelegt hatte. 

75 Eintragungen wurden vom Fahrer nicht gegengezeichnet. Es war nicht zu erkennen, wer 
das Fahrzeug gelenkt hatte. 

Das RPA bittet um Stellungnahme, wie sichergestellt werden kann, dass künftig alle Fahr-
ten nachvollziehbar dokumentiert werden. Außerdem sind stichprobenweise Kontrollen der 
Fahrtenbücher einzurichten. 

5.2.3 Holzverkäufe teilweise unwirtschaftlich 

Die o. g. dienstliche Verfügung sieht unter Punkt 3 vor, dass die Adressen der potenziellen 
AbnehmerInnen nach Stadtteilen und Straßen geordnet werden. Das bedeutet aus Sicht des 
RPA, dass das Holz nur innerhalb der Stadtgrenzen Lübecks verkauft werden soll. 

In der Zeit von Januar 2012 bis März 2014 sind 101 Wagenladungen Holz an AbnehmerIn-
nen geliefert worden, deren Adresse außerhalb Lübecks liegen. Der Bereich Stadtgrün und 
Verkehr hat auf Nachfrage noch einmal versichert, dass die Rechnungsadresse auch immer 
der Lieferadresse entspricht. 

Die zurückgelegten Strecken betrugen: 

10 km und mehr: 15 Fahrten, 

20 km und mehr: 31 Fahrten, 

30 km und mehr: 25 Fahrten, 

40 km und mehr: 13 Fahrten, 

50 km und mehr: 17 Fahrten. 

Abgesehen davon, dass lt. dienstlicher Verfügung das Holz nicht an AbnehmerInnen außer-
halb Lübecks geliefert werden soll, muss an dieser Stelle bezweifelt werden, ob die Kosten 
für Verwaltungsaufwand, Fahrzeug und Fahrer jeweils durch die Einnahmen aus den Holz-
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verkäufen gedeckt werden. Andererseits würden bei Entsorgung des Holzes auf der Deponie 
bzw. der Mechanisch-biologischen Abfallentsorgungsanlage Gebühren entstehen. 

Das RPA fordert den Bereich 5.660 auf, künftig bei Holzlieferungen stärker auf Wirtschaft-
lichkeit zu achten. Wenn möglich sollten die Erträge die Aufwendungen (inkl. der Personal-
aufwendungen) übersteigen. 

5.2.4 Fahrten der Holzverkäufe überwiegend nicht 
nachvollziehbar 

Die 101 Holzlieferungen außerhalb Lübecks sind vom RPA mit den Fahrtenbüchern des Lkw 
verglichen worden. In 73 Fällen (72,3 % !!) stimmte die Lieferadresse nicht mit den Fahrzie-
len im Fahrtenbuch überein. 

Bei einer so mangelhaften Führung der Fahrtenbücher (s. auch Ziff. 5.3.2) sind diese so gut 
wie wertlos. Hierzu mag beitragen, dass die Fahrtenbücher nicht kontrolliert werden. In den 
überprüften Fahrtenbüchern (Zeitraum November 2007 bis März 2014) ist kein Prüfver-
merk durch Vorgesetzte zu finden. Lt. Aussage des Bereiches werden die Bücher „sauber 
abgelegt und nur im Verdachtsfall kontrolliert“. 

Das RPA fordert den Bereich Stadtgrün und Verkehr auf, dafür Sorge zu tragen, dass die 
Fahrten der Holzverkäufe künftig nachvollziehbar dokumentiert werden (s. a. Tz. 5.2.2). 

5.3 Verkauf von Anlagevermögen 

In den Jahren 2009 bis 2013 kam es vor, dass Vermögensgegenstände verkauft wurden. 
Diese Vermögensgegenstände wurden teilweise an MitarbeiterInnen der HL abgegeben. 

So sind im Jahr 2011 fünf Computer zum Preis von 100,00 EUR bzw. 120,00 EUR veräußert 
worden. Im HJ 2013 wurden zwei Motorsägen für 25,00 EUR und 50,00 EUR und ein Ra-
senmäher für 30,00 EUR verkauft. 

5.3.1 Verkauf von Anlagegütern an MitarbeiterInnen der HL 

Nach Ziff. 2.1.5 Abs. 1 der Allgemeinen Dienst und Geschäftsanweisung für die Stadtverwal-
tung HL dürfen Fachbereiche Lieferungen und Leistungen für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nur insoweit durchführen, als dies zu ihren Aufgaben gehört und dafür allgemeine 
Vergütungssätze festgesetzt sind. Nach Abs. 2 kann die Fachbereichsleitung An- und Ver-
kaufsgeschäfte zwischen der Stadt und städtischen MitarbeiterInnen bis zu einem Kaufpreis 
von 1.000,00 DM (= 511,29 EUR) genehmigen. Von einer solchen Genehmigung der Fachbe-
reichsleitung ist dem RPA nichts bekannt. Auch handelt es sich bei dem Verkauf von Anla-
gegütern nicht um eine Lieferung oder Leistung, die zu den Aufgaben des Fachbereiches 
gehört. 

13 von 19 in Zusammenstellung



Hansestadt Lübeck    Rechnungsprüfungsamt  

 

 

8 Prüfung von Holzverkäufen und Vergaben für Baumpflegearbeiten im 
Bereich 5.660 – Stadtgrün und Verkehr 

 

 

Daher muss bezweifelt werden, ob diese Anlagegüter überhaupt an MitarbeiterInnen der HL 
verkauft werden durften. Das RPA bittet um Stellungnahme. 

In der Schlussbesprechung hat der Bereich mitgeteilt, dass der Verkauf von Kleingeräten 
generell eingestellt werden solle, da Verwaltungsaufwand und Ertrag in keinem Verhältnis 
stehe. 

5.3.2 Verkauftes Anlagevermögen nicht im Anlagespiegel der 
HL verzeichnet 

Bei den unter Tz. 5.3 genannten Anlagegütern handelt es sich um folgende Geräte: 

Anzahl Bezeichnung Baujahr derzeitiger Neupreis 
(in EUR) 

erzielter Erlös 
(in EUR) 

4 „Lian Li“-Computer unbekannt nicht ermittelbar je 120,00 

1 „silentmaxx“-Computer unbekannt nicht ermittelbar 100,00 

1 defekter Rasenmäher 
Honda HRD536CHXE 

unbekannt ca. 1.300,00 30,00 

1 Motorsäge Stihl MS 044C 1988 ca. 800,00 25,00 

1 Motorsäge Stihl MS 660 2009 ca. 1.280,00 50,00 

Diese Anlagegüter befanden sich zum Stichtag der Eröffnungsbilanz (01.01.2010) im Eigen-
tum der HL, konnten jedoch in den Konten der Kontengruppe 07 – Maschinen und techni-
sche Anlagen, Fahrzeuge nicht ausfindig gemacht werden. Auch sind in den Jahren 2011 
und 2013 in den 5711er-Konten (Abschreibungen auf Sachanlagen) keine entsprechenden 
Buchungen erfolgt. 

5.3.3 Falsche Verbuchung der Verkäufe des Anlagevermögens 

Lt. Auskunft des Bereiches Buchhaltung und Finanzen werden Verkäufe aus dem Anlage-
vermögen wie folgt gebucht (s. a. Arbeitsanweisung L026 „Anlagenabgang Netto- und Brut-
tomethode“): 

1. Kontengruppe 5711 AN entsprechendes Bilanzkonto des Anlagevermögens 

und 

2. Kontengruppe 1711 Forderungen AN 454… „Erträge aus der Veräußerung von …“ 

Zu 1.: Diese Buchung hat bei der Veräußerung der Anlagegüter nicht stattgefunden. 

Zu 2.: Bei dem Verkauf von Anlagegütern mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von 
über 1.000 EUR ist das Kto. 4542000 „Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermögen 
> 1.000 EUR“ zu verwenden.  
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Im Bereich 5.660 wurden die Erlöse aus dem Verkauf der Anlagegüter im Konto 4421000 
„Erträge aus dem Verkauf von Vorräten“ gebucht. 

Künftig ist das o. a. Konto zu verwenden. 

5.3.4 Preisermittlung nach 2.1.5 Abs. 2 der AGA I 

Gemäß Ziff. 2.1.5 Abs. 2 Satz 2 der AGA I hat der Festsetzung eines Kaufpreises eine form-
lose Preisermittlung (Angebotseinholung bzw. Wertschätzung) vorauszugehen. 

Ob eine solche Preisermittlung erfolgte, ist aus den vorgelegten Unterlagen nicht ersicht-
lich. Das RPA bittet, künftig die Kaufpreisermittlung zu dokumentieren und aktenkundig zu 
machen. 

6 Sonstige Bemerkungen 

6.1 Späte Rechnungserstellung 

Im Februar 2012 haben 13 Holzlieferungen mit einem Gesamterlös von 890,00 EUR stattge-
funden, die erst im darauffolgenden Juni bzw. Juli abgerechnet wurden. Es ist künftig darauf 
zu achten, dass Ausgangsrechnungen immer zeitnah erstellt werden. 

6.2 Aktenführung unübersichtlich 

Die Vergabeakten sind nicht übersichtlich geführt. Es ist schwierig, auf Anhieb zu erken-
nen, welches Teilstück der Akte sich an welcher Stelle befindet. So ist z. B. der Vergabever-
merk teilweise zwischen den Ausschreibungsunterlagen abgeheftet. 

Der Bereich 5.660 wird gebeten, die Vergabeakten übersichtlicher zu gestalten. 

In der Schlussbesprechung hat der Bereich mitgeteilt, dass ein neues Ablageverfahren in 
Umsetzung sei. 

6.3 Aktenseiten nicht nummeriert 

Gemäß § 12 Abs. 1 der Aktenordnung für die Verwaltung der HL sind die Seiten der Akten 
zu nummerieren. Bei keiner der vorgelegten Akten sind Seitenzahlen zu erkennen gewesen. 

Das RPA bittet zukünftig um Beachtung. 
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7 Schlussbemerkung 

Die wesentlichen Punkte dieses Berichtes sind am 23.06.2014 mit Frau Maurer und den 
Herren Peters und Siemons vom Bereich 5.660 besprochen worden.  

Eine Stellungnahme des Bereiches 5.660 – Stadtgrün und Verkehr, die im Rahmen der 
Schlussberichterstattung ausgewertet werden soll, wird zu folgenden Textziffern erbeten: 

Tz. Bezeichnung Seite 

5.1.3 Ungleiche Verteilung der Aufträge 3 

5.2.2 Ungenaue Erfassung der Fahrten in den Fahrtenbüchern 6 

5.2.3 Holzverkäufe teilweise unwirtschaftlich 6 

5.3.3 Falsche Verbuchung der Verkäufe des Anlagevermögens 8 

Unabhängig davon wird anheim gestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern. Sollte sich 
der Fachbereich zu den Bemerkungen nicht äußern, wird das Prüfungsergebnis lediglich 
aus der Sicht des RPA im Schlussbericht dargestellt. 

Lübeck, 26. Juni 2014 
14.5.660.07.15.01 
bl/bu 

 

 

Kenneth Meyer Lars Boller 
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